
   

 
 
 
 

 

Weisungen betreffend die Stellung der emeritierten Professorin-
nen und Professoren der Universität Bern 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
Die Universitätsleitung, 

gestützt auf Artikel 39 Absatz 2 des Gesetzes über die Universität vom 5. September 
1996 (UniG) und Artikel 68 Absatz 2 Buchstabe c des Statuts über die Universität vom 17. 
Dezember 1997 (Universitätsstatut, UniSt), 

beschliesst: 
 

Grundsatz 

Art. 1   Emeritierte ordentliche und ausserordentliche Professorinnen und Professoren 
werden auf das Datum ihres Rücktritts hin von sämtlichen Rechten und Pflichten bezüg-
lich Forschung, Lehre und Administration entbunden. 

 

Benützen der universitären Infrastruktur 

Art. 2   1 Die Fakultätsleitungen können emeritierten Professorinnen und Professoren aus-
nahmsweise das Benützen von Büroräumen, Labors und anderen Einrichtungen der Uni-
versität gegen Entgelt bewilligen, sofern die Verhältnisse dies gestatten und sofern die 
Institutsleitung ausdrücklich zustimmt. 
2 Die Verwaltungsdirektion legt den Tarif fest. Die Institutsleitung sorgt für eine korrekte 
Fakturierung. 
3 Die Erträge gehen an die Betriebskredite der Institutionen. 

 

Prüfungsrecht 
Art. 3   Die Fakultäten und die anderen, diesen entsprechenden Organisationseinheiten 
können das Prüfungsrecht der Emeritierten mit Bezug auf Studierende, die sie massgeb-
lich (mit)betreut haben, um maximal ein Jahr verlängern. 

 

Dissertationen und Habilitationen 

Art. 4   1 Emeritierte Professorinnen und Professoren können Dissertationen und Habilita-
tionen, die bereits vor der Emeritierung begonnen wurden, noch während fünf Jahren ab 
ihrem Austritt betreuen. 
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